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Zuständigkeit  in  Staatsangehörigkei tsangelegenheiten

Nach der  Bekanntmachung  über  die  Zuständigkeiten  in 
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten  vom  22.  April  2008  (Amtsblatt  Nr. 42  vom  
02.  Mai 2008)  ist  zuständige  Behörde  im  Sinne  des Staatsangehörigkeitsgesetzes  
in der  Stadtgemeinde  Bremen  das Stadtamt  und  in der  Stadt  Bremerhaven  der  
Magistrat.

In Einbürgerungsverfahren  ist  vor  einer  Entscheidung  die  Zustimmung  des 
Senators  für  Inneres  und  Sport  einzuholen,

1. wenn  bei  einer  Einbürgerung
a) eine  Ausnahme  nach  § 8 Abs. 2 des Staatsangehörigkeitsgesetzes  wegen  

eines  bestehenden  öffentlichen  Interesses  oder  zur Vermeidung  einer  
besonderen  Härte  erfolgen  soll,

b) die  geforderten  Aufenthaltszeiten  wegen  besonderer  Integrationsleistungen  auf  
sechs Jahre verkürzt  werden  sollen  (§ 10 Abs. 3 Nr. 2 StAG),

c) tatsächliche  Anhaltspunkte  für  eine verfassungsfeindliche  oder  extremistische  
Betätigung  des Einbürgerungsbewerbers/der  Einbürgerungsbewerberin  
vorliegen  (§ 11 Nr. 1 StAG),

d) Mehrstaatigkeit  nach  oder  unter  den  Voraussetzungen  des § 12 Abs. 1 Satz 2 
Nr.  3 bis 5 des Staatsangehörigkeitsgesetzes  hingenommen  werden  soll,  

e) Bestrafungen  oder  Anordnungen  nach  § 12  a Abs. 1 Sätze  3 und  4 des 
Staatsangehörigkeitsgesetzes  außer  Betracht  bleiben  sollen,

f) von  den  Verwaltungsvorschriften  zum  Staatsangehörig keitsrecht  bzw.  den  
geltenden  Vorläufigen  Anwendungshinweisen  und  den  dazu  ergangenen  
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Auslegungshinweisen  abgewichen  werden  soll  oder
g) Einbürgerungserleichterungen  aufgrund  eines besonderen  bzw.  

herausragenden  öffentlichen  Interesses gewährt  werden  sollen,

2.  wenn  eine  Beibehaltungsgenehmigung  nach  § 25  des 
Staatsangehörigkeitsgesetzes  erteilt  werden  soll.

Im Auftrag
gez.
Birthe  Heins


